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Bericht 

des Rechnungshofausschusses 

über den vom Rechnungshof vorgelegten Bun­
desrechnungsabschluß für das Jahr 1987 

(III-90 der Beilagen) 

Der Rechnungshof hat gemäß Art. 121 Abs.2 
. B-VG und § 9 Abs. 1 des Rechnungshofgesetzes 
1948 den von ihm verfaßten Bundesrechnungsab­
schluß dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen 
Behandlung vorgelegt. Zugleich wird gemäß § 9 
AJs.2 leg. cit. ein Nachweis über den Stand der 
Bundesschulden vorgelegt. 

Der Bundesrechnungsabschluß enthält die Vor­
anschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des 
Bundesvoranschlages, die Anlehensabrechnung in 
Entsprechung des Auftrages im § 9 Abs.2 RHG, 
obwohl die· gesetzliche Grundlage in Art. 6 
Punkt XXIII des Verwaltungsentlastungsgesetzes 
1925 mit 31. Dezember 1986 außer Kraft gesetzt 

. wurde, sowie die Jahresbestands- und Jahreser­
folgsrechnung des Bundes. Die Bilanzen und die 
Gewinn- und Verlustrechnungen der betriebsähnli­
chen Einrichtungen und der Bundesbetriebe, die 
Abschlußrechnungen vom Bund verwalteter 
Rechtsträger und Massafonds sowie ein Nachweis 
der Bundeshaftungen sind gesondert ausgewiesen. 
Die Prüfung der Jahresrechnungen umfaßt die 
Feststellung der formalen und rechnerischen Rich­
tigkeit sowie die Einhaltung der haushaltsrechtli­
chen Vorschriften bei der Vollziehung des Bundes­
finanzgesetzes. 

Das Gesamtergebnis der Voranschlagsvergleichs­
rechnung macht ersichtlich, daß es sowohl auf der 
Ausgabenseite als auch auf der Einnahmenseite zu 
Abweichungen gegenüber den veranschlagten Sum­
men kam. Die bewilligte Ausgabensumme wurde 
um insgesamt 4 630 Millionen Schilling, die vorge- . 
sehene Einnahmensumme um 10 777 Millionen . 
Schilli~g überschritten. Damit lag der Gesamtgeba­
rungsabgang um 6.146 Millionen Schilling unter 
dem ursprünglich angenommenen Betrag. 

Wie der Rechnungshof weiters ausführte, 
erreichte das Brutto-Inlandsprodukt im Jahr 1987 
einen Wert von 1 481,6 Milliarden Schilling und 
stieg damit gegenüber dem Vorjahr nominell um 
4,1 vH. Die reale Wachstumsrate der öster­
reichischert Volkswirtschaft betrug 1,5, vH . 

Bei zwei wichtigen gesamtwirtschaftlichen Ziel­
größen gab es gegenüber dem Vorjahr eine Verbes­
s~rung bei der Inflationsrate, gemessen am Ver­
braucherpreisindex (1,4 vH gegenüber 1,7 vH), 
und eine Verschlechterung bei der Leistungsbilanz 
mit minus 1,1 gegenüber plus 3,7 Milliarden Schil­
ling. Die Arbeitslosenrate ist von 5,2 vH (1986) auf 
5,6 vH (1987) gestiegen. Der Anteil der Brutto­
Entgelte für unselbständige Arbeit am Volksein­
kommen, die sogenannte Lohnquote, ist wiederum 
leicht gestiegen (72,8 vH gegenüber 72,6 vH). 

Die Steuern aller Gebietskörperschaften und die 
steuerähnlichen Abgaben betrugen 42,1 vH des 
Brutto-Inlandsproduktes, was eine Verringerung 
gegenübt;:r dem Jahr davor um 0,5 vH-Punkte 
bedeutet. 

Die Steuereirtnahmen der Gebietskörperschaften 
steigen um 2,2 vH (Vorjahressteigerung 4,3 vH), 
die Einnahmen der Sozialversicherungsträger um 
4,0 vH (1986 4,5 vH). 

Der Rechnungshofausschuß hat den Bundesrech­
nungsabschluß 1987 erstmals in seiner Sitzung am 
12. Dezember 1988 in Verhandlung genommen 
und beschlossen, zur Vorbehandlung des· Gegen­
standes einen Unterausschuß einzusetzen. Diesem 
gehörten von der Sozialistischen Partei Österreichs 
die Abgeordneten Mag. Dr. Ne i d h art, 
Pos c h, Ren n e r, Ing. Res seI (Obmannstell­
vertreter) und S ehe u c her, von der Öster­
reichischen Volkspartei die Abgeordneten Art­
hol d, Bur g s t a II e r, Dr. E t t m a y e r, Dr. 
Fe urs te i n und Dipl.-Ing. F I i c k e r, von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs die Abgeordneten 
Mag. Hau p t (Schriftführer) und Dr. Helene 
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Par t i k - P abI e sowie von den Grünen der 
Abgeordnete W abi (Obmann) an. 

Der Unterausschuß hat den Gegenstand außer in 
seiner konstituierenden Sitzung am 2. März 1989 
beraten. In diesen Unterausschußberatungen wur­
den die Ressortbereiche Umwelt, Jugend und Fami­
lie, Finanzen und wirtschaftliche Angelegenheiten 
bei Anwesenheit der Bundesminister Dr. Marilies 
Flemming, Dkfm. Lacina und Graf be­
handelt. Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über diese Beratungen hat 
der Rechnungshofausschuß den Bundesrechnungs­
abschluß .1987 in seiner Sitzung am 2. März 1989 in 
Verhandlung gezogen. An der Debatte beteiligten 
sich außer dem Berichterstatter. die Abgeordneten 
Mag. Hau p t, Pos eh sowie der Ausschußob-

Lußmann 

Berichtersratter 

mann Abgeordneter Wa b I und der Bundesmini­
ster für Finanzen Dipl.-Kfm. La ein a. 

Auf Grund eines Antrages des Berichterstatters 
beschloß der Ausschuß mit Stimmenmehrheit, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des vom Rech­
nungshof vorgelegten Bundesrechnungsabschlusses 
für das Jahr 1987 im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG 
in' der Form eines entsprechenden Gesetzesbe­
schlusses zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Rech­
nungshofausschuß somit den An t rag, der Na-
tionalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n "1. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 1989 03 02 

Wahl 
Obmann 

Bumlesgesetz vom xxxxxxx über die 
Genehmigung des Bundesrechnungsabschlus­

ses für 1987 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat vorge­
regten Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1987 
wird die Genehmigung erteilt. 
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